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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über 
die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
unter Aufhebung des Ermächtigungsbeschlusses vom 12. Juni 2009)  

Bericht des Vorstands zur Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Aufhebung des 
Ermächtigungsbeschlusses vom 12. Juni 2009. 

Die durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 
geänderte Vorschrift des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermöglicht es 
Aktiengesellschaften, aufgrund einer höchstens 5 Jahre geltenden Ermächtigung 
der Hauptversammlung eigene Aktien in Höhe von bis zu 10 % des 
Grundkapitals zu erwerben. Die Hauptversammlung vom 12. Juni 2009 hat den 
Vorstand zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 30. 
November 2010 ermächtigt. Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand bisher 
keinen Gebrauch gemacht. Da die genannte Ermächtigung vor der 
Hauptversammlung 2011 ausläuft, bedarf es vorsorglich einer neuen 
Ermächtigung. Der Vorschlag zu TOP 7 enthält eine entsprechende 
Ermächtigung, die auf einen Zeitraum von 5 Jahren beschränkt ist. Konkrete 
Pläne zur Ausnutzung der Ermächtigung gibt es derzeit jedoch nicht. 

Der Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ist zum Zweck des 
Handels mit eigenen Aktien und zur kontinuierlichen Kurspflege unzulässig. Bei 
dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung der 
Aktionäre gemäß § 53a AktG zu wahren. Da der Erwerb der Aktien über die 
Börse oder durch ein öffentliches Kaufangebot erfolgen soll, wird dem Rechnung 
getragen. 

Die vorgesehene Ermächtigung ermöglicht es, im Interesse der Gesellschaft und 
der Aktionäre eigene Aktien bis zur Höhe von 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft zu einem Preis zu erwerben, der den durchschnittlichen 
Schlusskurs an den jeweils drei vorangegangenen Handelstagen um nicht mehr 
als 10 % über- bzw. unterschreiten darf. Bei einem öffentlichen Angebot zum 
Erwerb eigener Aktien darf der Angebotspreis den durchschnittlichen 
Schlusskurs der Aktie an den vorangegangenen drei Handelstagen vor der 
Veröffentlichung des Kaufangebots nicht um mehr als 10 % über- bzw. 
unterschreiten. 

Bei der Ausnutzung von Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien ist die 
Grenze des § 71 Abs. 2 AktG zu beachten. Danach dürfen auf die erworbenen 
eigenen Aktien zusammen mit anderen gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 8 
AktG erworbenen Aktien, die die Gesellschaft erworben hat und noch besitzt, 
nicht mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. 

Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft 
erworbenen Aktien entweder eingezogen werden – hierdurch wird das 



Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt – oder aber durch ein öffentliches 
Angebot an alle Aktionäre oder über die Börse wieder veräußert werden. 
Aufgrund eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre bzw. bei der 
Veräußerung eigener Aktien über die Börse wird auch bei der Veräußerung das 
Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. 

Gemäß der gesetzlichen Regelung in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG sieht die 
vorgeschlagene Ermächtigung jedoch auch vor, dass die Gesellschaft erworbene 
Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre 
veräußern darf. Voraussetzung ist, dass die eigenen Aktien entsprechend der 
Regelung in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis veräußert werden, der den 
Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Hierdurch wird eine Verwässerung des Kurses der Aktien der 
Gesellschaft weitestgehend vermieden. Die Möglichkeit einer Veräußerung in 
anderer Form als über die Börse oder durch ein Angebot an �alle Aktionäre liegt 
im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. So können beispielsweise 
Aktien an institutionelle Anleger verkauft und damit zusätzliche in- und 
ausländische Aktionäre gewonnen werden. Die Gesellschaft wird zudem in die 
Lage versetzt, ihr Eigenkapital flexibel den jeweiligen geschäftlichen 
Erfordernissen anzupassen, um auf � günstige Börsensituationen schnell und 
flexibel reagieren zu können. 

Die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei 
der Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre auf der Grundlage der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG angemessen berücksichtigt. Die Ermächtigung beschränkt sich höchstens 
auf 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Damit ist sichergestellt, dass die 
Gesamtzahl der erworbenen Aktien, die unter Ausschluss des Bezugrechts der 
Aktionäre ausgegeben werden können, insgesamt 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft nicht übersteigen dürfen; dies entspricht den Erfordernissen des § 
71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. 

Die erworbenen eigenen Aktien dürfen gemäß des vorgeschlagenen 
Beschlusses, wenn sie in anderer Weise als über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre veräußert werden sollen, nur zu einem Preis veräußert 
werden, der den Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im Zeitraum kurz vor der 
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Den Aktionären entsteht, soweit sie 
am Erhalt ihrer Beteiligungsquote interessiert sind, damit kein Nachteil, da sie die 
entsprechende Anzahl von Aktien jederzeit an der Börse hinzu erwerben können. 
Zudem sieht die Ermächtigung vor, dass eine Veräußerung der Aktien, die nicht 
über die Börse oder aufgrund eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre 
erfolgt, nur insoweit durchgeführt werden darf, als die Anzahl der zu 
veräußernden eigenen Aktien zusammen mit neuen Aktien, die aufgrund von 
Ermächtigungen zur Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG oder aufgrund eines bedingten Kapitals nach § 221 Abs. 4, 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, die Grenze von 10 % des 
Grundkapitals insgesamt nicht übersteigt. 

Aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung können die erworbenen Aktien 
auch verwendet werden, um mit ihnen als Gegenleistung Unternehmen oder 
Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben. Damit soll von der Möglichkeit 



Gebrauch gemacht werden können, die erworbenen Aktien als Gegenleistung für 
eine Sacheinlage zu verwenden, wodurch die Gesellschaft in die Lage versetzt 
wird, eigene Aktien als Akquisitionswährung nutzen zu können. Die 
vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, sich 
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an 
Unternehmen im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre flexibel und 
kostengünstig ausnutzen zu können und hierbei die Zahlung des Kaufpreises 
durch erworbene eigene Aktien bewirken zu können.  
 
 
 
Oberursel, im April 2010 
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